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die Anſtellung des Religionslehrers betreibt und vollzieht, wenn
alſo der katholiſche Vorſteher nur der Uebermittler der Aufträge
und orſt

äge der Behörde und der Gegenvorſchläge oder der Zu⸗
immung des In Ausſicht genommenen Candidaten iſt

Hieraus iſt erſichtlich, daſs der katholiſche Vorſteher das ihn
geſtellte nſinnen ſeiner höheren Behörde, falls EL die nothwendige
Vorſicht gebraucht, in einer Weiſe Tfüllen kann, 8 eine Bei⸗

zur Ertheilung antikatholiſchen Religions⸗Unterrichtes als eine
bloß materiale beläſst. Daraus olg dann ferner, daſs die Er⸗
laubtheit, das nuſinnen der Behörde vollziehen, nicht unbedingt
von vorneherein und Unter allen Umſtänden verneint werden kann.
Freilich gibt 2 gewiſſe bloß materiale Mitwirkungen, we nur
im äußerſten Nothfall, zur Abwehr der höchſten ebel, die n
drohen würden, ſtatthaft ſind; andere dagegen können QAus minder
wichtigen Gründen rlaubt werden: das eine oder das andere äng
vor allem ab von der 1 des Uebels, zu dem man mitwirkt,
von der 1 des Einfluſſes auf die Hervorbringung dieſes Uebels,
und von der Wahrſcheinlichkeit dieſes Uebel durch erſagung der
Mitwirkung verhindern. Auf den uns vorliegenden Fall an-⸗
gewendet, die Mitwirkung des katholiſchen Vorſtehers in
ziemlich nahem Zuſammenhang mit dem antikatholiſchen Unterricht;
allein durch das erſagen ſeiner Mitwirkung verhindern,
dazu ieg nicht nUuL keine Wahrſcheinlichkeit, ondern nicht einmal die
Möglichkeit vor, falls nämlich die Behörde das ſtaatliche Recht hat,
einen eigenen Religions ⸗Unterricht für akatholiſche Kinder der
betreffenden Anſtalt anzuordnen. niter dieſer Vorausſetzung würde
alſo die Vermeidung eines wirklich erheblichen Uebels oder Ungemachs
für den katholiſchen Vorſteher run ſein, in beſagter
Weiſe der Aufforderung ſeiner höheren Schulbehörde olge geben
Könnte ohne erhebliches Ungemach für ſich oder für die atholiſche
Sache die Aufforderung gänzlich abweiſen, dann würde natürlich
auch die bloß materiale Mitwirkung für ihn unerlaubt leibhen

Exaeten (Hollan rofeſſor Uguſtin 8  m
II (Ungerechter Preis bei angsverſteigerung 2

Ein Gläubiger, Antonius, welchem Petrus 200 Mark ſchuldet, be⸗
treibt die gerichtliche Verſteigerung eines Eer auf welchen die

als eingetragen war Bei der Zwangsverſteigerung
fällt der cker Mark dem Gläubiger ſelbſt zu, welcher dem
Criſpinus eld gegeben hatte, QAmi nicht mitſteigere, obgleich
Criſpinus gar keine Abſicht 0 mitzuſteigern, ondern ſich nur
ſo ſtellte. Zu bemerken iſt, daſs der Wert des EL. wie der
Gläubiger ſelbſt ezeugte, dem Betrag der V vollſtändig gleich⸗
Oomm ald darauf Iomm der Uldner, welcher andere Schulden
nicht hat, durch In den Eſt eines anderen EL. Damit
nun der Gläubiger, welchem das Geſetz das Recht iezu einräumt,
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nicht auch noch dieſen cker verſteigern laſſe, den Reſt ſeines
Guthabens erhalten, ſo bittet EL den arcus, dieſen cker zum
ein anzukaufen. Es fragt ſich nun

at Antonius durch ſeinen Vertrag mit Criſpinus die Ge⸗
rechtigkeit verletzt

Kann Criſpinus das eld behalten?
Kann arcus ohne Ungerechtigkeit durch ſeinen Scheinkauf

dem Petrus helfen?
20 Die er rage Le ſich die Gerechtigkeit des Preiſes

bei Verſteigerungen. Im allgemeinen gilt hier der Satz, daſs der
Lel für gerecht anzuſehen iſt, welcher vom letzten Steigernden
eboten wird, mag ETL nun den höchſten gerechten Preis überſchreiten
oder Unter dem niedrigſten gerechten Lei zurückbleiben, den die
Sache on hat Nur darf keine ſonſtige Ungerechtigkeit QAbei mit⸗
unterlaufen; eine olche kann begangen werden vom Verſteigerer,
vom Steigerer, vom Usrufer Der Steigerer handelt Un-

Ere Wenn durch Betrug, Gewalt, moraliſchen wang
andere abhält mitzuſteigern, damit ſelbſt die Sache billiger teigere;
deshalb muſs dem Eigenthümer, nach Maßgabe der Hoffnung
einen höheren Lei zu erzielen, reſtituieren; 10 inſowei dadurch
den übrigen Concurrenten einen Nachtheil zugefüg hat, kann EL auch

ſie Reſtitutionspflicht aben; wenn den rel nicht zahlen
will, den zuletzt geboten hat (Lehmkuhl, 1124 iel
ſtritten iſt die rage, ob der Steigerer die Gerechtigkeit ſündigt,
welcher durch Bitten, Uebereinkunft die anderen abhält mitzu⸗
ſteigern Wenn EL andere einfach bittet ur Preces IIOII importunae)
nicht mitzuſteigern oder nicht mehr bieten, begeht keine Ungerechtig⸗
keit, obwohl andere, Iph 808. dub 1. Aertnys 491
dies darauf beſchränken: „Wenn der Steigerer das pretium infimum
justum anbietet“ une Uebereinkunft mit anderen abzuſchließen, daſs
ſie nicht mehr leten, halten verſchiedene für Ungerecht, wenn
die betreffenden Perſonen durch die ande der Freundſchaft oder
Verwandtſchaft hnehin miteinander verbunden eien. Ein die ob⸗
jective Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit des Vertrages kann nicht
von reundſchaft oder Verwandtſchaft abhängen, wie

C. II. 14. richtig emerkt Darum halten andere eine olche
Uebereinkunft wenigſtens für erlaubt, die Verſteigerer ſelbſt mit⸗
ſteigern oder ihre Sache zurückziehen können Konings

1002 Aertnys C., der die Gerechtigkeit einer ſolchen Ueber⸗
einkun auch annimmt, enn der Steigerer das pretium infimum,
justum anbietet, indem die Grundſätze vom Monopol hier anwendet.
Dagegen will der fons dub „Videtur“), Onings

C., Aertnys das nicht gelten laſſen bei einer gerichtlichen
Zwangsverſteigerung, eil hier der Eigenthümer die Sache In jedem

alle und jeden rel abgeben muſs, ſich alſo ſelber einen
Nachtheil nicht ſicherſtellen kann. agegen ſagt ehmku abſolut und
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ohne Einſchränkung, man könne eine Uebereinkunft nicht als
ungerecht bezeichnen. ber 8 kann El eine unde die Liebe,eil ein Miſsbrauch der Noth des Nächſten, ſein, enn man bei
einer Zwangsverſteigerung andere durch Bitten, Uebereinkunft ab
hält mehr 3u bieten

Aus dem G

ſagten ergibt ſich die Antwort auf Unſere rageAntonius hat er die Liebe geſündigt durch ſeine Ueber⸗
einkunft mit Criſpinus, kann aber nicht mit Sicherheit einer Un⸗
gerechtigkeit beſchuldigt werden. eswegen muſs man ihm zwar ante
factum von ſeiner Handlungsweiſe abrathen, POSt factum kann man
ihn kaum zul Reſtitution verpflichten. Ohnehin hat 10 Antonius,ſelbſt wenn der Vertrag ungere geweſen wäre, nuLr etwa den
Wert ſeines Guthabens zurückerhalten. Criſpinus, der keine ſicht0 mitzuſteigern, hat nicht ſeines Vertrages mit dem
Gläubiger, ondern aus freien Stücken nicht mitgeſteigert, alſo hatder Vertrag keinen wirkſamen influſs auf die Benachtheiligungde Petrus gehabt en inſoferne könnte Einfluſs ausgeübthaben, als Antonius vielleicht eswegen glei anfangs ern ſehrgeringes Angebot ma  E, weil Criſpinus ſich verpflichtet 0 nichtmitzuſteigern. Da man aber den ganzen Vertrag nicht Eu Uun-
gerecht nennen kann, ˙ kann auch In dieſem Falle Antonius nicht
zur Reſtitution verpflichtet werden.

0 II Betreffs der rage, ob Criſpinus das empfangene eld
chalten könne, ſind die Autoren ebenſa nicht einig; die einen
verneinen die rage, eil OIuS dans CauSSAMI COntractui vorliege;denn der Gläubiger gibt das Geld, QAmi Criſpinus die Abſicht Vteigern Ufgebe, die 4⁷ gar nicht hat; andere behaupten: EU könne
das eld behalten; denn wenn Criſpinus nicht die ſicht hat, ſo
hat EL doch das Recht mitzuſteigern und dieſes iſt eld abſchätzbarDarum ieg zwarP OIuSs vor, aber nicht mnjustus; denn kann
ohne Ungerechtigkeit drohen mitzuſteigern, ob E eine ernſte ſichthat oder nicht Demnach wäre

⁰ CallSSaꝗ COntractus das Recht teigern,auf welches Criſpinus verzichtet, und darum der Vertrag giltig Und

man In unſerem Falle auch annimmt, b  8 der Steigerer das
eld ungerechterweiſe gegeben habe, ſo konnte Criſpinus doch ohneUngerechtigkeit ſich des Steigerns enthalten, alſo auch das eld Afurbehalten, ähnlich Vle der, welcher ſich durch eld beſtimmen läſst,
3u einem Diebſtahle 3u ſchweigen.

20 III Arcus kann ohne Ungerechtigkeit bei dieſem Schein⸗kaufe mitwirken. 1es iſt ſicher, enn man überhaupt die Handlungs⸗-weiſe des ntontu für Ungerecht hält; denn dann läge darin nur
eine 06CUlta COmpensatio des Schuldners. ber auch dann, wenn
man die Handlungsweiſe des Antonius für gerecht anſieht; denn In
unſerem Falle hat der Gläubiger nur nach dem Civilgeſetze nochein Anrecht auf die 180 Mark; denn da nach ſeinem eigenen Ge⸗
ſtändniſſe der natürliche oder gewöhnliche ert des (T ſein Gut⸗
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aben deckt, ſo at er, abgeſehen von der Beſtimmung des bürgerlichen
Rechtes, nach dem natürlichen 2 das Seinige zurückerhalten.
Bei den Rechten aber, die nur Aus dem bürgerlichen Geſetze ſich
herleiten, braucht derjenige, dem das Geſetz ſchadet, ſo ange dasſelbe
nicht 3u berückſichtigen, bis derjenige, den eS begünſtigt, ſich auf
dasſelbe beruft, das eißt Klage E und eln günſtiges Urtheil
rwirkt hat aher kann der Schuldner, ehe durch den Richter⸗
ru gezwungen wird zahlen, frei über eine Uter verfügen
und eswegen jenen Scheinverkauf mit arcus abſ

ießen, der auch
ſeinerſeits durch eine Mithilfe nicht ungerecht handelt.

ürzburg (Bayern Univ.⸗Prof. Dir. 0 E  .—
III Eine unrichtige Definition des Gelübdes.)

Sempronius, ein Katechet, edient ſich beim Religionsunterrichte der
allgemein gebräuchlichen Religionslehre von Bei Erklärung des
weiten Gebotes OImm 27˙7 auf das Gelübde 3u prechen, welches
In dem erwähnten Handbuche folgendermaßen definiert iſt „Das
Gelübde i'ſt ern wohlüberlegtes, ott gema  E Verſprechen,
Gute 3 thun, wozu man nicht durch ein Gebot verpflichtet 4
Geſtützt auf eine theologiſchen Kenntniſſe, Sempronius die
Worte: „Wozu man nicht durch ern CbO verpflichtet 1 mit dem
Bemerken, daſs dieſelben einen Irrthum enthalten, reichen und QAn
deren Stelle hinzufügen: „wodurch man nicht Beſſeres ver
hindert“. Die 0  2  6 rage, we uns hiebei beſchäftigt, iſt war
Sempronius Iim C  , als EL behauptete, daſs die Wote 5„Wozu
man nicht durch ein 4b verpflichtet iſ in der Definition des
Gelübdes einen Irrthum enthalten, und wie iſt ferner der Zuſatz

beurtheilen, den Sempronius eifügen ließ
Der hl Thomas behandelt II II² 88 Art die rage

TUIN VOTUI SEmper debeat Heri de meliori bonoO“. und E
In dieſem Artikel eine Unterſuchung darüber an, was als eigentliches
Object eines ElU zu gelten habe Ausgehend davon, daſs das
Gelübde ein freiwilliges Verſprechen ſei, könne dasjenige niemals
Gegenſtand eines Gelübdes ſein 5„JuO d 681 abSOLlute necessarium
6886 Vel IIOII esSe und ſei ES aher orheit, das Gelübde ablegen

wollen einmal u ſterben. An weiter Stelle Uhr der heilige
Thomas jene inge d  7 we zwar nicht bedingungslos noth⸗
wendig ſind, we aber doch nothwendig ſind Iun Hinſicht auf eln
3u erreichendes Ziel, und fügt bei, daſs dieſe inge „IU quantum
VOluntarie fHunt“ Gegenſtand einesI ſein können. Hierher
gehören aber jene inge, E durch ein göttliches Geſetz eboten,
reſpective verboten ſind; denn deren Usübung, reſpective Unter⸗
laſſung iſt zwar nicht unbedingt nothwendig, wohl aber nothwendig
In Hinſicht auf da ewige Heil enn nun auch, nach dem heiligen
Thomas, dieſe inge den Gegenſtand eines giltigen Gelübdes bilden
können, ſo iſt doch Im eigentlichen und rengen Sinne nach dem


